
Anhang Wahlgesetz

§ 50
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis

(1) Auf der Grundlage der von den Wahlvorständen über
sandten Wahlniederschriften stellen die Wahlausschüsse der 
Wahlkreise in öffentlicher Sitzung das Wahlergebnis in ihrem 
Wahlkreis fest.

, (2) Dabei prüfen die Wahlausschüsse der Wahlkreise nach den
Wahlniederschriften die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl und berichtigen Rechenfehler und andere offenbare Un
richtigkeiten.

(3) Uber die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine 
Niederschrift aufgenommen, die von dem Vorsitzenden und von 
mindestens drei weiteren Mitgliedern des Wahlausschusses des 
Wahlkreises zu unterzeichnen ist. Danach verkündet der Vor
sitzende das Wahlergebnis für den Wahlkreis.

(4) Die Wahlniederschrift wird unverzüglich nach ihrer Unter
zeichnung dem zuständigen Wahlausschuß übermittelt.

§ 51
Wahlniederschrift des Wahlausschusses des Wahlkreises

Die Wahlniederschrift des Wahlausschusses des Wahlkreises 
über das Wahlergebnis im Wahlkreis muß enthalten:

1. die Bezeichnung der Wahlen und den Wahltag;
2. die Bezeichnung des Wahlkreises und die Namen der Mit

glieder des Wahlausschusses des Wahlkreises;
3. die Zahl der in den Wählerlisten aufgeführten Wahlberech

tigten;
4. die Zahl der Wähler, die auf Wahlschein gewählt haben;
5. die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen;
6. die Zahl der gültigen und der ungültigen Stimmen;
7. die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen 

Stimmen;
8. die Zahl der nicht zugelassenen Wähler;
9. die Namen der im Wahlkreis gewählten Abgeordneten;

10. eine kurze Darlegung der eingereichten Beanstandungen
und des Inhalts der darüber vom Wahlausschuß des Wahl
kreises getroffenen Entscheidungen.
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